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Mexiko ist seit Jahrzehnten ein starker Wirt-
schaftspartner Deutschlands. Seit dem 1. Juli 
2000 besteht zwischen der Europäischen Union 
und Mexiko ein Freihandelsabkommen. Es ist das 
umfassendste, das die Europäische Union mit ei-
nem nicht-europäischen Land abgeschlossen hat.  
Mexiko ist nach Brasilien der zweitgrößte latein-
amerikanische Handelspartner Deutschlands.  
 

 

Unternehmensrecht 

 
Das mexikanische Unternehmensrecht unterschei-
det sich nicht wesentlich von dem deutschen. 
Das Gesetz über Handelsgesellschaften (Ley Gene-

ral de Sociedades Mercantiles) kennt folgende 
Rechtsformen von Gesellschaften:  
 

• OHG  (sociedad en nombre colectivo)  
• die einfache Kommanditgesell-

schaft  (sociedad en comandita simple)  
• GmbH (sociedad de responsabilidad  limi-

tada)  
• AG (sociedad anonima)  
• Kommanditgesellschaft auf Aktien  (socie-

dad en comandita por acciones)  
• Genossenschaft (cooperativa).   

 
Die Bildung einer Einmanngesellschaft ist dem 
mexikanischen Recht allerdings fremd. 
  
Die Gründung einer Gesellschaft sowie die Ände-
rung der Satzungen finden vor einem Notar statt. 
Nur danach darf die Gesellschaft ins Handelregis-
ter eingetragen werden. Die Satzung muss die 
folgenden Information beinhalteten: Namen, 
Staatsangehörigkeit und Wohnsitz der Gesellschaf-

ter, Zweck, Firmenname, Dauer, Kapital, Beteili-
gung jeder Gesellschafter, Sitz, die Geschäftsfüh-
rung und die Bevollmächtigten, sowie weitere Re-
gelungen über die Organisation und Handeln der 
Gesellschaft. Im Fall einer Gesellschaft mit variab-
lem Kapital muss auch noch das Minimum des 
variablen Kapitals festgelegt werden. 
 
Die zwei häufigsten Gesellschaftsformen sind die 
GmbH und die AG, beide mit variablem Kapital 
(„S. de R.L. de C.V.“ bzw. „S.A. de C.V“). 
 
Die GmbH kann bis zu 50 Gesellschafter haben.   
Das erforderliche Mindestkapital liegt bei 3.000 
Pesos (ungefähr 300 Euro). Die Genehmigung 
neuer Gesellschafter oder die Anteilsübertragung 
bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Gesell-
schafter; die Satzung darf zusätzliche Vorausset-
zungen festlegen. 
  
Die AG muss mindestens 2 Gesellschafter haben. 
Es gibt keine Anteilsbegrenzungen, so dass ein 
Gesellschafter 99,99% der Anteile besitzen darf. 
Das Stammkapital muss mindestens 50.000 Pesos 
hoch betragen (ungefähr 5.000 Euro). Sacheinla-
gen sind voll, Geldeinlagen zu mindestens 20 Pro-
zent einzubringen. Eine Beschränkung bei der An-
teilsübertragung gibt es dabei nicht. 
 
 
Ausländische Beteiligungen 

 
Unternehmen, die mit ausländischer Beteiligung 
gegründet werden, müssen den Firmennamen vom 
mexikanischen Außenministerium (Secretaría de 

Relaciones Exteriores) zulassen und einschreiben 
lassen. Erst danach darf das Unternehmen vor 
einem Notar eingeschrieben werden. Bei der nota-
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riellen Beurkundung der Gründung der Gesellschaft 
dürfen die ausländischen Gesellschafter vor dem 
Notar vertreten werden. Die dafür notwendige 
Vollmacht muss vom mexikanischen Konsulat oder 
von einem Notar im Land beurkundet werden, in 
dem der Vertretene seinen Wohnsitz hat. Diese 
Vollmacht muss mit einer Apostille versehen sein.  
Um Geschäfte in Mexiko betreiben zu können, 
benötigen ausländische Vertreter ein Geschäftsvi-
sum, das im Ausland vor jedem mexikanischen 
Konsulat beantragt werden kann. 
 
In der Satzung der Gesellschaft müssen die aus-
ländischen Investoren den diplomatischen Schutz 
ihrer Regierung ablehnen. Diese außergewöhnliche 
Voraussetzung, die in der Verfassung verlangt 
wird, hat historische Gründe und ist Ausdruck der 
so genannten „Calvo-Doktrine“. 
 
Nach der notariellen Beurkundung wird das Unter-
nehmen ins Handelsregister eingetragen. Danach 
darf man das Unternehmen in der Steuerbehörde, 
um die Steuernummer (Registro Federal de Cau-

santes) zu bekommen, sowie in der Gemeinde, in 
der das Unternehmen sich befinden wird, ein-
schreiben.  
 
Unternehmen mit ausländischer Beteiligung müs-
sen beim Nationalen Register für ausländische 
Investition (Registro Nacional para la Inversión 

Extranjera) registriert werden. Man hat dafür 40 
Tage nach der Gründung der Gesellschaft Zeit. Für 
Importgeschäfte muß das Unternehmen sich in die 
Liste von Importeuren (padrón de Importadores) 
des mexikanischen Zolls (Dirección General de 

Aduanas) einschreiben.  
 
Ausländische Investoren müssen auch beachten, 
dass es ihnen verfassungsgemäß nicht erlaubt ist, 
in Mexiko Eigentum an Grundstücken zu erwerben, 
die sich näher als 100 km zur  Landesgrenze und 
50 km zum Meer befinden. Einzig eine von einer 
Bank zu beantragende Treuhand kann dem auslän-
dischen Unternehmen den Besitz auf diesem Ge-
biet ermögliche. Diese Treuhand muss zudem vom 
Register für ausländische Investition genehmigt 
werden.  
 
 
Steuerrecht 

 

Mexiko und Deutschland haben im Jahr 1993 ein 
Abkommen zur Vermeidung eine Doppelbesteue-
rung (DBA) unterzeichnet. Das mexikanische Steu-

ersystem besteht aus Bundessteuern und lokalen 
Steuern.    
 
Auf Bundesebene befinden sich die Einkommens-
teuer/Körperschaftssteuer, die Mehrwertsteuer und 
die Vermögenssteuer.  
 
Der Einkommensteuer unterliegen (1) die in Mexiko 
ansässigen natürlichen und juristischen Personen 
bezüglich ihrem gestammten Einkommen unab-
hängig vom Ort der Quelle, (2) die im Ausland 
ansässigen natürlichen oder juristischen Personen 
mit einer Betriebsstätte in Mexiko und (3) die im 
Ausland ansässigen natürlichen und juristischen 
Personen wegen ihrem Einkommen aus Mexiko. 
Der Steuersatz beträgt 28%, und die Unternehmen 
sind verpflichtet, monatliche Steuererklärungen bis 
zum 17. des folgenden Monates abzugeben und zu 
bezahlen. Diese Vorzahlungen berechnen sich mit 
der jährlichen Steuererklärung des steuerlichen 
Geschäftsjahres, das dem Kalenderjahr entspricht, 
und ist am 31.03. des folgenden Jahres ab-
zugeben.  
 
Die Mehrwertsteuer wird auf die Veräußerung von 
Waren und Leistungen, die Vermietung von Waren 
und die Einfuhr von Waren und Leistungen erho-
ben. Grundsätzlich beträgt der Steuersatz 15%, 
aber in Grenzbereichen und bestimmten Zonen ist 
es 10%. Ein Steuerbeitrag von 0% kann im Fall 
der Veräußerung von z.B. unverarbeiteten Nah-
rungsmitteln, Kaffee, Käse festgesetzt werden. 
Wie bei der Einkommensteuer muss das Unter-
nehmen eine monatliche sowie eine jährliche Steu-
ererklärung abgeben.  
 
Die Vermögenssteuer wird für in Mexiko ansässige 
natürliche Personen mit Gewerbe und juristische 
Personen sowie ausländische Personen mit Be-
triebstätten in Mexiko erhoben. Der Steuersatz 
beträgt 1,8% auf den jeweiligen Vermögenswert. 
Man berechnet den Wert der Aktiva nach ihrem 
Durchschnittswert im Geschäftsjahr. Diese Steuer 
hat das Ziel, dem Staat eine Mindeststeuerbezah-
lung von Unternehmen zu sichern, das in seiner 
Jahresbilanz keinen zu versteuernden Gewinn 
nachweist. Diese Steuer wird mit der Einkom-
mensteuer verrechnet, sofern eine solche anfällt. 
Diese Steuer muss nicht in der präoperativen Pha-
se, in den ersten drei Jahren nach der Gründung 
des Unternehmens und während der Liquidation 
des Unternehmens (so lange sie nicht länger als 
zwei Jahre dauert) bezahlt werden.  
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Auf lokaler Ebene befinden sich die Immobiliener-
werbssteuer, die Grundsteuer, Kraftfahrzeugsbe-
sitzsteuer und Gehaltssteuer.  
 
Der Steuerbetrag der Immobilienerwerbssteuer ist 
in jedem Bundesland in Mexiko unterschiedlich 
aber beträgt normalerweise 2% des Wertes der 
Immobilie. 
 
 
Arbeitsrecht  

 

Das mexikanische Arbeitsrecht ist arbeitnehmer-
freundlich und hat als Grundprinzip die Stabilität 
des Arbeitsvertrages.Grundsätzlich gelten die Ar-
beitsverträge auf unbestimmte Zeit. Wenn das 
nicht im Vertrag geregelt wird, versteht man, dass 
er unbefristet ist. Der Vertrag kann nur befristet 
sein, wenn der Arbeitnehmer jemanden vertritt, 
wenn die Arbeit nach ihrer Natur befristet ist oder 
wenn das Gesetz es erlaubt.  
 
In Mexiko gibt es einen Mindestlohn, der von der 
Nationalen Kommission, einer staatlichen Organi-
sation, festgelegt wird. Diese Kommission besteht 
aus Vertretern der Arbeitgeber, Arbeitnehmer und 
des Staates und bestimmt einen Mindestlohn nach 
Sektor und geographischer Lage. Die Löhne wer-
den normalerweise am 15. und am Ende jedes 
Monates bezahlt. Im Fall von körperlicher Arbeit 
werden sie jede Woche ausgezahlt. Frauen dürfen 
nicht während der Stillzeit oder Schwangerschaft 
Arbeit leisten, die ihrer Gesundheit oder des Kin-
des schaden kann (gefährliche oder unsaubere 
Tätigkeiten, Nachtarbeit nach 22 Uhr).Sie haben 
Anspruch auf Mutterschaftsurlaub, der 6 Woche 
jeweils vor und nach der Geburt beträgt; in dieser 
Zeit wird der vollständige Lohn fortbezahlt. Der 
Zeitraum kann wegen gesundheitlicher Gründe 
verlängert werden, und sie haben Anspruch auf 
Bezahlung von 50% des Lohnes für höchstens 60 
Tage. Ein Jahr nach der Geburt haben sie das 
Recht zu ihrem Arbeitsplatz zurückzukehren. 
 
Arbeitnehmer haben Anspruch auf sechs Tage 
Urlaub nach dem ersten Beschäftigungsjahr. Jedes 
folgende Jahr erhöht sich die Urlaubszeit um zwei 
Tage, bis zwölf Urlaubstage erreicht sind. Nach 
dem vierten Jahr erhöht sich die Urlaubszeit jede 
fünf Arbeitsjahre um zwei Tage. 
 
Der Arbeitgeber kann nach einem im Gesetz vor-
geschriebenen Grund den Arbeitnehmer entlassen. 
Ohne gesetzlichen Grund darf der Arbeitnehmer 
die Wiederbeschäftigung oder eine Abfindung ver-

langen. Diese Abfindung ist im Fall eines befriste-
ten Arbeitsverhältnisses, das weniger als ein Jahr 
gedauert hat, gleich dem Gehalt der halben Ar-
beitszeit; Wenn das Arbeitsverhältnis mehr als ein 
Jahr gedauert hat, beträgt die Abfindung gleich 
dem Gehalt von sechs Monaten und für jedes wei-
tere Jahr das Gehalt von 20 Tagen. Wenn das 
Arbeitsverhältnis unbefristet ist, dann entspricht 
die Abfindung das Gehalt von 20 Tagen für jedes 
Jahr. Zusätzlichen zu diesen Abfindungen muss 
der Arbeitgeber das Gehalt von drei Monaten und 
das Gehalt zwischen Entlassung und Bezahlung 
der Abfindungen bezahlen. Der Arbeitnehmer hat 
auch das Recht nach einem im Gesetz erwähnten 
Grund innerhalb von 30 Tagen zu kündigen und 
hat Anspruch auf eine Abfindung nach den oben 
genannten Regeln. 
  
Arbeitnehmer haben Anspruch auf 10% des Un-
ternehmensgewinns eines Geschäftsjahres. Das 
muss innerhalb von 60 Tagen nach dem Datum 
bezahlt werden, an dem das Unternehmen die 
Einkommensteuer zu bezahlen hat. Für die Vertei-
lung wird der Betrag in zwei Hälften geteilt: die 
Verteilung der ersten Hälfte bestimmt sich nach 
den Arbeitstagen des Arbeitsnehmers im Ge-
schäftsjahr; die zweite Hälfte wird im Bezug auf 
das tägliche Gehalt des Arbeitnehmers im Ge-
schäftsjahr verteilt.  
 
Im Fall eines ausländischen Arbeitnehmers muss 
der Arbeitgeber (mexikanisch oder ausländisch) die 
Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis bei der mexika-
nischen Ausländerbehörde (Instituto Nacional de 

Migración) beantragen. Für temporäre oder ständi-
ge Arbeitsaufnahme benötigt man ein FM-3 Vi-
sum. 
 

 

Patentrecht 

 

Mexiko ist der Pariser Verbandsübereinkunft und 
dem TRIPS-Übereinkommen beigetreten. Gewerbli-
che Schutzrechte werden durch die staatliche Be-
hörde IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial) gewährleistet. 
 
Das Gesetz über gewerbliche Schutzrechte (Ley de 

la Propiedad Industrial) erlaubt die Patentierung 
von Erfindungen in fast allen Wirtschaftszweigen 
mit bestimmten Ausnahmen. Dafür ist  eine abso-
lute Neuheit notwendig. Die vorherige Bekanntma-
chung einer Erfindung ist kein Hindernis für das 
Neuheitsmerkmal, solange die Anmeldung inner-
halb eines Jahres nach der Bekanntmachung statt-
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findet. Als Erfindung werden nicht u.a. theoreti-
sche oder wissenschaftliche Prinzipien, Computer-
programme, ästhetische Formschöpfungen und 
Literatur- oder Kunstwerke oder die Mischung von 
bekannten Erfindungen betrachtet. Der Antrag 
wird vor dem IMPI gestellt. Patente gelten für 20 
Jahre; diese Frist kann nicht verlängert werden. 
 
Im Markenrecht versteht man als Marken jede 
Bezeichnungen oder Zeichen, die geeignet sind 
Waren oder Leistungen derselben Art zu unter-
scheiden. Nicht registrierungsfähig sind u.a. Be-
zeichnungen, Figuren oder dreidimensionale For-
men, die dynamisch dargestellt werden; geogra-
phische Namen und Landkarten; oder bekannte 
Marken unabhängig davon, dass sie andere Waren 
oder Leistungen bezeichnen. Der Antrag wird vor 
dem IMPI gestellt. Die eingetragene Marke wird für 
10 Jahre geschützt und kann sechs Monate vor 
Ablauf ihrer Wirksamkeit für weitere 10 Jahre 
verlängert werden. Die Marken müssen innerhalb 
von 3 Jahren nach ihrer Eintragung benutzt wer-
den, sonst kann sie von einem Dritten in einem 
Nichtigkeitsverfahren gelöscht werden. Um das zu 
verhindern, ist es ratsam, vor dem Ablauf der drei 
Jahre wieder eine Anmeldung zu stellen und die 
existierende Registrierung freiwillig zu löschen.  
 

 

 

Wettbewerbsrecht 
 
Das Bundesgesetz über ökonomischen Wettbe-
werb (Ley Federal sobre Competencia Económica) 
führt Art. 28 der mexikanischen Verfassung aus, 
die Monopole und monopolische Übungen verbie-
tet und gilt für alle Subjekte, die an der Wirtschaft 
teilnehmen (z.B. natürliche oder juristische Perso-
nen, staatliche Institutionen, Vereine).  
 
Zweck dieses Gesetzes ist der Schutz des Wett-
bewerbs und des freien Eintritts in den Markt so-
wie das effiziente Verhalten des Marktes. Dieses 
Gesetz verbietet Monopole, sowie Verhaltenswei-
sen, die Wettbewerb oder den Zugang zu Herstel-
lung, Betreibung, Distribution oder Marketing von 
Waren und Dienstleistungen mindern, beeinträchti-
gen oder abschaffen.  
 
Grundsätzlich sind Monopole verboten, ausge-
nommen werden die Gewerkschaften, Teilnehmer 
an der von der Verfassung bestimmten strategi-
schen Sektoren der mexikanischen Wirtschaft (z.B. 
Ölindustrie, Post) und unter bestimmten Voraus-
setzungen auch die Genossenschaften. Der freie 

Wettbewerb wird in Mexiko durch die Wettbe-
werbskommission kontrolliert. Der Zuständigkeits-
bereich bezieht sich auf das Auffinden von Mono-
polen oder Konzentrationen, das Ahnden von   
Gesetzverstößen und Stellungnahmen zu Regie-
rungsvorhaben, Normen, Resolutionen oder Ver-
waltungsakten, die Auswirkungen auf den Wett-
bewerb haben könnten.  
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